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Anlage 1 
Wochenmarktverzeichnis gemäß § 2 Abs. 1  
Platz, Zeit und Öffnungszeiten der Wochenmärkte  
 
 
Wochenmarktplätze Wochenmarkttag Öffnungszeiten 
„Oberkirchplatz“ 
 Dienstag  08:00 - 16:00 Uhr 
 Donnerstag 06.00 - 13:00 Uhr 
 Samstag 06.00 - 13:00 Uhr 
„Spremberger Str.“  
i. V. m. Teilbereichen der Plätze „Schloßkirchplatz“ und „Am Stadtbrunnen“ 
sowie dem Übergang zum „Carl-Blechen-Carré“ 
 Donnerstag 08:00 - 18:00 Uhr 
„Stadthallenvorplatz“ 
 Mittwoch 08:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag 08:00 - 15:00 Uhr 
„Stadtteil Ströbitz“ (Karl-Liebknecht-Str./ Kolkwitzer Str.) 
 Freitag 08:00 - 14:00 Uhr 
„Stadtteil Sandow“ (Hermannstr.) 
 Montag, Dienstag, 

Donnerstag und 
Freitag 

08:00 - 17:00 Uhr 

„Blumenmarkt“ (Thiemstr./ Leipziger Str.) 
 Montag bis Freitag 07:00 - 17:00 Uhr 
 Samstag 09:00 - 16:00 Uhr 
„Stadtteil Sachsendorf“ (Gelsenkirchener Allee) 
 Montag, Mittwoch, 

Freitag  
08:00 - 16:00 Uhr 
 

 Samstag 08:00 - 13.00 Uhr 
 
 
Einschränkungen für einzelne Wochenmarktplätze: 
 
Zu den Zeiten der traditionellen Veranstaltungen der Stadt Cottbus bestehen für die nachfolgend 
aufgeführten Wochenmarktplätze Einschränkungen im Hinblick auf die Marktdurchführung. 
 
Oberkirchplatz 
 

- Stadtfest (ca. 24./25. KW): Am Veranstaltungswochenende fällt der Samstags-Markt ersatzlos 
aus. 

- Töpferfest (ca. 37. KW): Am Veranstaltungswochenende fällt der Samstags-Markt ersatzlos 
aus. 

 
Spremberger Str. 
 

- Stadtfest (ca. 24./25. KW): Am Donnerstag vor dem Stadtfestwochenende wird der 
Donnerstags-Markt nur bis 14:00 Uhr durchgeführt. 

- Lausitzer Bauernmarkt (ca. 39./40.KW): Der von der Veranstaltung betroffene Donnerstags-
Markt wird auf dem Oberkirchplatz durchgeführt 

- Weihnachtsmarkt (ca. 48. bis 52. KW): Der Markt wird in diesem Zeitraum auf dem 
Stadthallenvorplatz durchgeführt. 

 
Stadthallenvorplatz 

- Cottbuser Ostermarkt (in der Regel 2 Wochen vor dem Osterfest): Der betroffene 
Freitagsmarkt entfällt ersatzlos. 

- Geranienmarkt (ca. 19. KW): Der betroffene Freitagsmarkt entfällt ersatzlos. 
- Stadtfest (ca. 24./25. KW): Der betroffene Freitagsmarkt entfällt ersatzlos. 
- Lausitzer Bauernmarkt (ca. 39./40. KW): Der betroffene Mittwochsmarkt sowie die beiden 

betroffenen Freitagsmärkte fallen ersatzlos aus. 
- Festival des Osteuropäischen Films (ca. 46. KW): Der betroffene Mittwochsmarkt sowie die 

betroffenen Freitagsmärkte fallen ersatzlos aus 
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- Cottbuser Stollenfest (ca. 48. KW): Der betroffene Freitagsmarkt fällt ersatzlos aus. 
 
Stadtteil Sachsendorf 
 

- Sachsendorfer Bürgerfest: (ca.23. KW): Der betroffene Freitagsmarkt wird nur bis 12:00 Uhr 
durchgeführt; der betroffene Samstagsmarkt entfällt ersatzlos. 

 
 
Hinweis: 
Die genaue Lage und Ausdehnung der Wochenmarktflächen ergibt sich aus den als Anlage 2 zur 
Wochenmarktsatzung beigefügten Lageplänen. 
 
 


